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Spiel muss verschoben werden - 
was ist zu tun ? 

 

 
 Unverzügliche Meldung an die Aufgebots- resp. die Pi-

kettstelle. 
 - Montag bis Donnerstag von 09.00 - 11.30 Uhr und 

von 14.00 - 17.00 Uhr sowie 
  Freitag von 09.00 - 11.30 Uhr an die Aufgebotsstelle, 

Tel. 061 / 378 88 58 
 - nach 17.00 Uhr und an Wochenenden an die Pikett-

stelle, Tel. 076 / 321 88 10 

 Bei den staatlichen Sportanlagen muss die Verschie-
bungsmeldung durch den Abwart an die Aufgebots- 
oder Pikettstelle erfolgen. 

 Der Heimclub ist in jedem Fall für die rechtzeitige 
Benachrichtigung des Schiedsrichters und des 
Gastclubs verantwortlich (mind. 21/2 Stunden vor 
Spielbeginn). Diese Regelung gilt für den Heimclub 
auch für Spiele auf staatlichen Sportanlagen und auf 
Sportanlagen, die im Besitze von Gemeinden oder 
Vereinen sind. 

 Falls diese Verschiebungsmeldung ausbleibt und der 
Schiedsrichter oder der Gastclub anreisen, muss der 
Heimclub sämtliche Spesen übernehmen. 

 Falls ein Spiel durch ein SR-Trio geleitet wird, ist nur 
der SR zu informieren. 


